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Gesetz 
vom 5. Dezember 2024 

über die Abänderung des Gewerbegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gewerbegesetz (GewG) vom 30. September 2020, LGBl. 2020 
Nr. 415, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 2 Bst. e 

2) Es findet keine Anwendung auf gewerbsmässige Tätigkeiten, deren 
Zulassung durch andere Gesetze geregelt ist. Dies sind insbesondere: 
e) die Tätigkeiten der Banken und Wertpapierfirmen, der E-Geld-Insti-

tute, der Versicherungsunternehmungen, der Pfandleihanstalten, der 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und deren Ver-
waltungsgesellschaften, der Investmentunternehmen und deren Ver-
waltungsgesellschaften, der alternativen Investmentfonds und deren 
Verwalter (AIFM) sowie anderer unter dem AIFMG zugelassener Ge-
schäftspartner, der Vermögensverwaltungsgesellschaften, der Versi-
cherungsvermittler, Rückversicherungsvermittler und Versicherungs-
vermittler in Nebentätigkeit, der Zahlungsdienstleister, der Dienstleis-
ter für Rechtsträger, der Vorsorgeeinrichtungen, der Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung, der Schwarmfinanzierungsdienst-

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 94/2024 und 129/2024 
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leister im Sinne der Verordnung (EU) 2020/15032 sowie der Personen 
und anderen Unternehmen, die im Sinne der Verordnung (EU) 
2023/11143 mit der Ausgabe, dem öffentlichen Angebot und der Zu-
lassung zum Handel von Kryptowerten befasst sind oder die Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten erbringen; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem EWR-MiCA-Durchführungs-
gesetz vom 5. Dezember 2024 in Kraft. 

 
2 Verordnung (EU) 2020/1503 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Oktober 

2020 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister für Unternehmen und zur Än-
derung der Verordnung (EU) 2017/1129 und der Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. L 347 
vom 20.10.2020, S. 1) 

3 Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 
über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 
und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 (ABl. L 
150 vom 9.6.2023, S. 40) 


